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Rechtssatz

GemalR§ 120 Abs. 1 Z 2 FPG begeht eine Verwaltungsibertretung, wer sich als Fremder nicht rechtmafRig im
Bundesgebiet aufhalt und ist mit einer Geldstrafe von Euro 1.000,-- bis zu Euro 5.000,-- im Falle ihrer Uneinbringlichkeit
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Wochen, zu bestrafen.

Im vorliegenden Straferkenntnis wurde dem Beschuldigten der unrechtmaRige Aufenthalt im Bundesgebiet aufgrund
eines fehlenden gultigen Reisedokumentes angelastet und verantwortete sich dieser in seiner Berufung mit der
Antragstellung einer quotenfreien ?Niederlassungsbewilligungbeschrankt? gemal § 44 Abs. 4 Niederlassungs- und
Aufenthaltsgesetz, BGBI. | 100/2005 bei der sachlich und 6rtlich zustandigen Niederlassungsbehorde.

Nach standiger Rechtsprechung des VwGH (14.09.2009, 2009/21/0149) kann8 44 Abs. 4 NAG nicht in dem Sinn
verstanden werden, dass ein Drittstaatangehdriger wahrend eines Verfahrens nach § 44 Abs. 4 NAG zum Verlassen des
Bundesgebietes verpflichtet ware.

Diese Bestimmung sieht die quotenfreie Erteilung einer ?Niederlassungsbewilligung-beschrankt? unter den dort
genannten weiteren Bedingung nur flr solche Drittstaatsangehorige vor, die sich im Bundesgebiet aufhalten. Daraus
ist zwingend abzuleiten, dass ihnen einerseits die Befugnis zur Inlandsantragstellung zukommt und das sie
andererseits ? wenn ihr Antrag nicht zurtickzuweisen ist ? aber auch die Entscheidung Gber ihren Antrag im Inland
abwarten durfen, wirde doch ein Verlassen des Bundesgebietes, sei es auch in Befolgung einer Rechtspflicht, als

Konsequenz stets die Abweisung eines Antrages nach § 44 Abs. 4 NAG zufolge haben.

Diese Rechtsprechung bezog sich auf die Rechtslage vor der Novelle BGBI | 122/2009, mit der insbesondere§ 44 Abs. 5
NAG neu eingefligt wurde. Dieser Absatz 5 stellt fest, dass Antréage nach Abs. 4 kein Aufenthalts- und Bleiberecht
begrinden. Gleichzeitig wird aber nach wie vor in Abs. 4 gefordert, dass der Antragsteller wahrend des Verfahrens im
Bundesgebiet aufhaltig ist, weshalb auch die oben angeflihrte Judikatur zu Abs. 4 nach wie vor zu beachten ist.
Einerseits begrundet der Antrag nach Abs. 4 kein Bleibe- oder Aufenthaltsrecht, andererseits ist der Antragsteller
aufgrund der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes nicht zum Verlassen des Bundesgebietes verpflichtet. Dazu
kommt noch, dass nach neuer Rechtslage ein Verfahren nach § 44 Abs. 4 NAG als eingestellt gilt, wenn der Fremde das
Bundesgebiet verlassen hat (vgl. 8 44 Abs. 5, letzter Satz, NAG). Der Wortlaut der Bestimmung im Abs. 5 durfte keinen
anderen Schluss zulassen, als das die Einstellung des Verfahrens einzig an das Verlassen des Bundesgebietes geknupft
ist und unbertcksichtigt bleibt, aus welchen Griinden der Antragsteller ausgereist ist (VfGH 08.12.2010, B 1239/10).

Gegenstandlich wurde der objektive Tatbestand (kein glltiges Reisedokument ? kein Aufenthaltstitel ? gem.§ 44 Abs 4
NAG kein Aufenthalts- und Bleiberecht durch Antragstellung) des8 120 Abs. 1 Z 1 FPG erfillt. Hinsichtlich der
subjektiven Tatseite ist auszufiihren, dass gemald 8 5 Abs. 1 erster Satz VStG zur Strafbarkeit fahrlassiges Verhalten
genugt. Dass der Beschuldigte im gegenstandlichen Fall fahrldssig gehandelt und damit seine ihm objektiv und
subjektiv zumutbare Sorgfaltspflicht aulRer Acht gelassen hat, kann ihm aber nicht vorgeworfen werden. Ware er
namlich aus dem Bundesgebiet ausgereist, so ware sein Verfahren nach § 44 Abs. 4 NAG jedenfalls mangels Aufenthalt
im Bundesgebiet einzustellen gewesen. Er hatte die ihm nun erteilte ?Niederlassungsbewilligung-beschrankt? nicht
erhalten. Nach der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ist er auch wegen der damit verbundenen Folgen
wahrend des Verfahrens nach § 44 Abs. 4 NAG nicht zum Verlassen des Bundesgebietes verpflichtet. Es ist ihm daher
sein nicht rechtmaRiger Aufenthalt im Bundesgebiet subjektiv nicht vorwerfbar.

Schlagworte

Niederlassungsbewilligung beschrankt, Antrag, RechtmaBiger Aufenthalt, Ausreise
Zuletzt aktualisiert am

12.04.2011

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/120
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/44
https://www.jusline.at/entscheidung/522534
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/fpg/paragraf/120
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/44
https://www.jusline.at/gesetz/nag/paragraf/44
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2011/01/27 KUVS-696/4/2010
	JUSLINE Entscheidung


